
Insolvenz - und der Arbeitnehmer ist der Dumme

Die oberfränkische Baufirma Holz-Nüssel hatte einst 120 Mitarbeiter. Aufgrund 
kaufmännischer Fehler geriet das alteingesessene Familienunternehmen Anfang 
letzten Jahres in eine finanzielle Schieflage. Obgleich die Auftragsbücher voll 
waren und alle Mitarbeiter voll ausgelastet waren, stockten die Finanzflüsse. Die 
Löhne für die Mitarbeiter konnten nicht mehr regelmäßig ausgezahlt werden, 
aber der Geschäftsführer versicherte den Mitarbeitern, man sei „weit von einer 
Insolvenz weg, die Mitarbeiter bräuchten sich keine Gedanken zu machen, da mit 
neu abgeschlossenen Baustellen frische Gelder hereinkämen, von denen die 
Löhne bezahlt werden könnten.“
Wer hätte damals gedacht, dass die Mitarbeiter für ihre „einzigartige“ Treue auch 
noch von deutschen Gerichten abgestraft werden? Wenige Tage nach der 
positiven Prognose des eingesetzten Finanzberaters musste der Insolvenzantrag 
gestellt werden und der Anwalt Eberhard Irrgang wurde als Insolvenzverwalter 
eingesetzt. Dieser sei ein fähiger Mann, so der Gewerkschaftsvertreter Paul 
Schmid, der im Auftrag der Mitarbeiter deren Lohnforderungen eintreiben sollte.

Bis zu ihrer Änderung im Jahre 1999 galten Arbeitnehmerinteressen in der 
deutschen Insolvenzordnung als besonders geschützt. Wenn man den 
Paragraphen 130 der neuen Insolvenzordnung, der die besondere Bevorteilung 
eines Gläubigers bei drohender Insolvenz behandelt, eigenwillig interpretiert, so 
kann man zu dem Schluss kommen, dass ein Arbeitnehmer, der von der 
drohenden Insolvenz seines Arbeitgebers weiß, nicht berechtigt ist, seine 
Lohnzahlungen entgegen zu nehmen. Dies betrifft die letzten drei Monate vor 
Insolvenzantrag. Das heißt, die letzten drei Monatsgehälter von Angestellten 
eines Unternehmens, das die Insolvenz anmelden muss, sind dann vom 
Insolvenzverwalter pfändbar, wenn er der Meinung ist, die Angestellten hätten es 
zumindest ahnen müssen, dass ihr Arbeitgeber insolvent sein könnte.

Diese eigenwillige Interpretation vertrat auch der Insolvenzverwalter Irrgang und 
die Gläubigerversammlung beauftragte ihn, die in den letzten drei Monaten 
gezahlten Löhne aller 120 Mitarbeiter einzuklagen. In dieser 
Gläubigerversammlung saß auch Gewerkschaftssekretär Schmid, der laut 
Informationen des ARD-Magazins FAKT diesem Beschluss auch zustimmte. 
Welch eigenwillige Interpretation der Vertretung der Arbeitnehmerinteressen –
das er heute davon nichts mehr wissen will und ungehalten reagiert, ist 
verständlich.
Mehrere Amtsgerichte haben mittlerweile dem Insolvenzverwalter recht gegeben 
und die ehemaligen Angestellten zur Rückzahlung ihrer Löhne verurteilt. 
Amtsrichter Martin Hönick aus Wunsiedel begründete den Spruch 
folgendermaßen: „Aufgrund der bekannten Umstände konnte sich ein redlich und 
vernünftig Denkender der Einsicht nicht verschließen, dass der Schuldner 
zahlungsunfähig war.“ Der verurteilte Schreiner, der seinen Arbeitgeber retten 
wollte und den Versprechungen und Aussagen seines Arbeitgebers geglaubt hat, 
ist in den Augen des Richters also unredlich und unvernünftig.

Der Fall aus Oberfranken ist allerdings beileibe kein Einzelfall – die eigensinnige 
Rechtsinterpretation scheint in Juristenkreisen immer mehr Freunde zu finden. 



Das MDR-Magazin FAKT berichtete vor wenigen Wochen von einem Fall aus Gera, 
in dem die ehemaligen Mitarbeiter einer Wachfirma ebenfalls ihre letzten drei 
Monatsgehälter zurückzahlen sollen – es geht um 100 Mitarbeiter mit einem 
Stundenlohn von 4,32 Euro und um Summen in Höhe von 3.700 Euro pro Fall. 
Auch hier haben die Mitarbeiter nichts von der drohenden Insolvenz gewusst, 
einigen wurde kurz vor der Insolvenz noch ein Festvertrag und eine 
Lohnerhöhung angeboten. Nun sollen diese Minilohnempfänger ihren Lohn und 
zusätzlich Zinsen und Anwaltsgebühren zurückzahlen. Der Insolvenzverwalter 
meinte trocken, dann müsse man halt an seine Ersparnisse gehen. Ersparnisse 
bei Wachleuten, die 4,32 Euro die Stunde bekommen? Dann sollen sie doch 
Kuchen essen. 
Wir leben wieder in Zeiten, in denen sich Recht und Gerechtigkeit immer weiter 
auseinanderbewegen und in denen die Schicht der selbsternannten 
Leistungsträger sich in allen Punkten immer weiter von der Basis entfernt.

Alleine in Sachsen sind vier weitere Fälle bekannt, in denen ehemalige 
Mitarbeiter erhaltene Löhne zurückzahlen sollen. 
Die Gewerkschaften belassen es bei Kritik am Gesetz, Informationskampagnen 
oder Widerstand sind nicht auf der Agenda des DGB. Die Große Koalition sieht 
auch keinen Nachbesserungsbedarf.


